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Neue Basis für Bauverträge 
Ab 1. Jänner 2009 gelten neue allgemeine Vertragsbestimmungen 
für Bauleistungen: Neuausgabe der ÖNORM B 2110. Für Partner-
schaftsmodelle bei Großprojekten gilt die neue ÖNORM B 2118. 

 

Wien (ON/AS+ prm, 2008-12-18) Für die ver-

tragliche Abwicklung von Bauleistungen ist die 

ÖNORM B 2110 die Grundlage schlechthin. 

Gemeinsam mit anderen, im Vertrag anzufüh-

renden Normen (z. B. ÖNORMEN technischen 

Inhalts und Werkvertragsnormen der Serie 

ÖNORM B 22xx und H 22xx) regelt sie die 

gleich bleibenden eindeutigen Festlegungen 

von modernen Bauverträgen. Damit kann eine 

vollständige Beschreibung und eindeutige Fest-

legung von Bauleistungen erzielt werden.  

 

Ab 1. Jänner 2009 liegt die ÖNORM B 2110 in 

aktualisierter Neuausgabe vor. Diese ersetzt nicht nur die Ausgabe vom 1. März 

2002, sondern auch die ÖNORM B 2117 (Allgemeine Vertragsbestimmungen 

für Bauleistungen an Verkehrswegen sowie für den damit im Zusammenhang 

stehenden Landschaftsbau) und die ON-Regel ONR 22117 (Verfahrensanlei-

tung für Mehr- oder Minderkostenforderungen im Zusammenhang mit dem Bau-

grund), die sinngemäß eingearbeitet wurden.  

 

Beibehalten wurden die ausgewogene Verteilung von Rechten und Pflichten 

zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ebenso wie die meisten Begriffe. 

Wie Experten, die an der Entwicklung der Neufassung mitgearbeitet haben, be-

tonen, erfolgten die notwendigen Eingriffe so behutsam wie möglich. 

 

Partnerschaftsmodell 

Gleichzeitig mit der Neuausgabe der ÖNORM B 2110 erscheint auch die Ö-

NORM B 2118. Sie enthält analog die allgemeinen Vertragsbestimmungen für 

Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei 

Großprojekten.  

 

Damit soll sie wesentlich zu einem reibungslosen Ablauf des Baugeschehens 

beitragen, etwa durch Partnerschaftssitzungen bzw. Bauvertragsbesprechun-
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Hinweis 

Im Webshop erhältlich sind 
 
ÖNORM B 2110 Allgemeine Vertragsbe-
stimmungen für Bauleistungen – Werkver-
tragsnorm 
ÖNORM B 2118 Allgemeine Vertragsbe-
stimmungen für Bauleistungen unter An-
wendung des Partnerschaftsmodells, ins-
besondere bei Großprojekten - Werkver-
tragsnorm  
 
im Webshop 
http://www.as-plus.at/shop 
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gen, um Streitigkeiten über den Bauvertrag zu vermeiden und zu einvernehmli-

chen Regelungen bei Problemen zu kommen. 

 

Die wichtigsten Neuerungen der ÖNORM B 2110 im Überblick: 

Der umfangreiche Abschnitt 5 „Vertragsbestimmungen" der Ausgabe 2002 mit 

49 Untergliederungen wurde nach Sachthemen in die neuen Abschnitte „Ver-

trag" (5), „Leistung, Baudurchführung" (6), „Leistungsabweichung und ihre Fol-

gen" (7), „Rechnungslegung, Zahlung, Sicherstellungen" (8), „Benützung von 

Teilen der Leistung vor Übernahme" (9), „Übernahme" (10), „Schlussfeststel-

lung" (11) sowie „Haftungsbestimmungen“ (12) gegliedert.  

 
Die Normenverweise wurden aktualisiert.  

Zahlreiche Bestimmungen wurden - zur leichteren und praxisorientierten Les-

barkeit - an einen „besseren Ort" transferiert.  

 

Gänzlich neu gestaltet ist nun der Abschnitt 7 „Leistungsabweichung und ihre 

Folgen". Die Ursachen von Leistungsabweichungen sind den Sphären (Risiko-

bereichen) der jeweiligen Vertragspartner zugeordnet.  

 

Sprachliche Unklarheiten in der Ausgabe 2002 wurden bereinigt und gleichzeitig 

neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft und aus der 

Bau(betriebs)wirtschaftslehre berücksichtigt. 
 

 

 


